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Es wird erzählt, dass ein Mann einen zugefrorenen See 
zu überqueren suchte und dazu ein Gespann Schlitten-
hunde anmietete. Es war Ende des Winters. Auf der 
Hälfte der Wegstrecke begann das Eis, Risse zu bekom-
men. Der Mann wurde von der Angst gepackt. «Schnel-
ler!», befahl er. Das Gespann beschleunigte, doch das 
Eis wurde immer fragiler und die Fahrt immer gefähr-
licher. «Schneller!», sagte der Mann erneut und fügte 
von der Angst überwältigt hinzu: «Ich zahle Ihnen je-
den Preis!» Das Gespann kam sicher auf der anderen 
Seite des Sees am Ziel an. «Was schulde ich Ihnen?», 
fragte der Mann. Der Führer der Schlittenhunde ant-
wortete: «Zahlen Sie mir einfach ein Zehntel dessen, 
was Sie auf dem See zu zahlen bereit waren.»
Um unser Leben zu retten, sind wir bereit, deutlich 
mehr zu zahlen als für alle anderen Güter. Heutzutage 
drückt sich diese Wahrheit im Preis für Medikamente 
aus. Von 2007 bis Mitte 2016 versechsfachte sich zum 
Beispiel der Preis für EpiPen®. Darüber empört sich ge-
rade jeder, aber es ist kein Einzelfall. Der Erwerb der 
Rechte an  einem Medikament und die anschliessende 
massive Erhöhung des Preises für das Produkt ist in-
zwischen zur Finanzstrategie geworden und zum Aus-
druck einer zynischen Gleichgültigkeit gegenüber je-
nen, die dadurch keinen Zugang zum betreffenden 
Produkt mehr haben. Die entsprechenden Entscheide 
gründen immer auf derselben Argumentation: Die 
Preise steigen, weil die Hersteller berechtigt sind und 
es sich erlauben können, sie zu erhöhen. 
Dürften sie dazu berechtigt sein? Und hier beginnen 
die interessanten Fragen. Ein Vermögen zu verlangen 
(im Fall von EpiPen® 600 USD für den empfohlenen 
Satz von zwei Spritzen) von Menschen, die es nicht be-
zahlen können, ist das so etwas wie Schutzgelderpres-
sung? Und nach welchen Prinzipien richtet sich ein 
«gerechter Preis» für ein Medikament?
Wir sind geneigt, die erste Frage mit einem Nein zu 
beantworten. Es ist keine Schutzgelderpressung. Der 
Hersteller hat keinerlei Verantwortung für den Ge-
sundheitszustand eines Patienten. Er brachte weder 
Drohungen noch Einschüchterungen oder Gewalt zum 
Einsatz. Dennoch lässt sich über diese Antwort strei-
ten. Schliesslich profitiert er von der Notlage des Pa-
tienten und verlangt viel Geld von ihm. Hat der Patient 

das Geld nicht, kann ihm nicht geholfen werden. Es 
wird zwar niemandem das Messer auf die Brust gesetzt 
und Geld von ihm verlangt, aber vielleicht wird doch 
eine exzessiv hohe Summe für die Hilfeleistung gefor-
dert. Wenn der Preis zu hoch ist oder das Produkt, auf 
das der Patient Anspruch hat, für ihn dadurch uner-
schwinglich wird, könnte man tatsächlich von Ausbeu-
tung sprechen. Rein technisch ist das zwar keine Er-
pressung, kommt ihr jedoch sehr nahe.
Niemand spricht starken Allergikern das Recht auf Epi-
Pen® ab. Die Tatsache, dass das Produkt so unentbehr-
lich ist, erlaubt es dem Hersteller jedoch, den Preis zu 
erhöhen. Aber ab wann ist er zu hoch? Diese Frage 
scheinen wir vergessen zu haben. Wir halten es für le-
gitim, dass sich das Entdecken, Entwickeln und Ver-
kaufen von Medikamenten in einem Gewinn nieder-
schlägt, haben dabei jedoch nie geklärt, warum 
eigentlich und wie hoch ein solcher Gewinn ausfallen 
dürfte. Vielleicht gehen wir davon aus, dass der geleis-
tete Input eine Vergütung rechtfertigt. Vielleicht wol-
len wir die Entwicklung besserer Therapien fördern 
oder die Bereitstellung von Medikamenten sichern, in-
dem wir ihre Herstellung fördern. Vielleicht scheuen 
wir uns ganz einfach davor, die Preise zu kontrollieren, 
weil wir glauben, der Markt könne dies besser als wir.
Allerdings sind solche Rechtfertigungen in Fällen wie 
dem EpiPen®-Beispiel ganz eindeutig nicht stichhaltig. 
Hier handelt es sich um ein altes Medikament, dessen 
ursprüngliche Investition bereits seit langem amorti-
siert ist. Zwar kostet die Herstellung immer noch Geld, 
doch diese Kosten stehen in keinem Verhältnis zum 
verlangten Preis. Anstatt die Bereitstellung des Pro-
dukts zu gewährleisten, wird dieser Preis ein in Kauf 
genommenes Hindernis. Wenn der Markt hier dabei 
ist, etwas besser zu regeln, lässt sich nur schwer erken-
nen, was «besser» hier bedeuten soll. Ausserdem ist 
dies alles Ergebnis einer Monopolstellung. 
Am Ende der Geschichte vom zugefrorenen See zeigt 
der Schlittenhundführer Zurückhaltung. Wir verneh-
men seine Forderung mit Erleichterung, wohl wissend, 
dass er auch anders hätte handeln können. Bei den 
 Medikamenten fehlt genau diese Zurückhaltung. Vor 
diesem Hintergrund lassen sich all diese Fragen nicht 
ohne Folgen weiter ignorieren. samia.hurst[at]saez.ch
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